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    Amtsblatt  Nr. 1
   der VG Erftal mit den Mitgliedsgemeinden
                       Bürgstadt und Neunkirchen
             und der Gemeinde Eichenbühl

38. Jahrgang | 09.  01.  2015

Die Zeit vergeht. Die Uhr rückt vor.
Und wieder öffnet sich ein Tor
zu einem neuen Jahr.
Sehnsüchtig schaust du in das Licht,
das dir daraus entgegenbricht,
so hoffnungsvoll und klar.

Das alte Jahr verebbt, verrinnt,
verfliegt mit dem Dezemberwind
in uferlose Weiten.
Was es dir auch an Wunden schlug
und was dein Herz an Weh ertrug,
war nur ein Wegbereiten.

Nimm still zum Jahresanbeginn
das Menschliche auch menschlich hin,
vergiss des Unrechts Schwere,
damit nicht Hader, Hass und Neid
verankert sich in Ewigkeit
auf deiner Lebensfähre.

Fritz Kukuk
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Seniorennachmittag
in Neunkirchen
Zu einem frohen, unterhaltsamen Nachmittag am 
Sonntag, den 18. Januar 2015 im Gasthaus Zum 
Adler in Neunkirchen werden alle Einwohner von 
Neunkirchen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, 
mit ihren Ehegatten recht herzlich eingeladen.

Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neunkirchen wollen Ihnen 
bei Kaffee und Kuchen ein paar frohe Stunden bereiten. Der Seni-
orennachmittag beginnt um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst im 
Gasthaus Zum Adler.

Männercamp Winteredition
Am 5. Februar 2015 startet, jeweils donnerstags
von 20.00 – 21.30 Uhr, die Winteredition
im großen Saal der Mittelmühle.

An sechs Abenden führen dich erfahrene Übungsleiter/innen mit Aus-
dauer-, Fitness- und Krafttraining sowie anderen Angeboten durch 
die kalte Jahreszeit.

Nutze die Möglichkeit, deine guten Vorsätze
in die Tat umzusetzen!

Mitgliedern des TVB steht dieses Programm kostenlos zur Verfü-
gung, Nichtmitglieder sind mit 20 Euro dabei.

Mehr Infos und Anmeldung bei Thomas Schmitt, Tel. 09371/90306 
oder über maennercamp@t-online.de

Standesamtliche Mitteilungen
Geburten
05.12. Edina Arnautovic, Tochter von Dervis und Mimoza Arnautovic,
 geb. Tafa, Bürgstadt, Josef-Ullrich-Straße 15
13.12. Paul Seizer, Sohn von Andreas Werner und Petra Seizer,
 geb. Seitz, Neunkirchen-Umpfenbach, Heimatweg 5
18.12. Finn Vandeven, Sohn von Heiko und Jasmine Vandeven,
 geb. Mayer, Bürgstadt, Centgrafenweg 10

Eheschließung
27.12.     Jörg Günter Lebküchner und Katrin Petra Lebold, Bürgstadt, Schulstr. 2

Sterbefälle
18.12. Heinrich Anton Albert, Bürgstadt, Königsberger Straße 7, 84 Jahre
25.12. Ulrike Seifried, geb. Streun, Neunkirchen-Richelbach, Hauptstr. 6, 52 Jahre 
27.12.     Monika Ottilia Erbacher, geb. Berberich, Bürgstadt, Am Graben 17, 92 Jahre
30.12.     Hermine Elisabeth Gall, geb. Fürst, Bürgstadt, Mühlweg 23, 90 Jahre

Amtlicher Teil
der Verwaltungsgemeinschaft Erftal mit dem
Markt Bürgstadt und der Gemeinde Neunkirchen

*  *  *
GEMEINDE NEUNKIRCHEN

BÜRGERVERSAMMLUNGEN 2015 

Die Bürgerversammlungen in der Gemeinde Neunkirchen finden voraussicht-
lich in der Woche vom 26. Januar 2015 bis 30. Januar 2015 statt.
Anträge und Anfragen bitten wir bis Ende KW 4 (23.01.2015) bei der Gemein-
deverwaltung einzureichen. 

Die genauen Termine werden im Amtsblatt am 20. Januar 2015 mitgeteilt. 

Neunkirchen, im Dezember 2014          gez. Seitz
GEMEINDE NEUNKIRCHEN                       1. Bürgermeister 

*  *  *



4 5

Herzliche Einladung
zum Jubiläum

»500 Jahre Sebastiani-Bruderschaft«
Sonntag, 11. Januar 2015
 Triduumsgottesdienst mit Pater Siegfried
 von den Mariannhillern Würzburg

Sonntag, 18. Januar 2015
9:30 Uhr  Pontifikalamt mit Bischof Dr. Friedhelm Hofmann,
 umrahmt vom Männerchor des „Vereinigten Sängerbund   
 Liederkranz Bürgstadt“

 anschl. Marsch zur Mittelmühle mit der Musikkapelle
 „Fränkische Rebläuse“

 Mittagessen
 Kaffee und Kuchen mit reichhaltiger Theke

17:00 Uhr  Festandacht in der Neuen Kirche

Brudermontag, 19. Januar 2015
19:00 Uhr Hl. Amt für die verstorbenen Mitglieder der Bruderschaft
 mit Neuaufnahmen

 anschl. Bruderschaftsversammlung mit Rechenschaftsbericht  
 über die Arbeit des Sozialfonds „Sankt Sebastian“, Ergänzung  
 der Satzung, Neuwahl des Brudermeisters

 Lichtbildervortrag von Thomas Hofmann:
 „Die Alte Pfarrkirche“

Sonntag, 29. März 2015
17:00 Uhr  Passionskonzert des Bayer. Polizeiorchesters unter Leitung  
 von Prof. Johann Mösenbichler
 Karten (VVK 10 €, AK 12 €) erhalten Sie unter    
 karten@fraenkische-reblaeuse.de oder Tel. 09371/66360.

www.Franken-Garage.de

FRANKEN-GARAGE
Bürgstadt   = 0 93 71 - 9 48 72 48

Die Fahrschule
Manfred Helmstetter

bietet:

kostengünstige, freundliche, kompetente

Führerscheinausbildung 
in allen Klassen.

Beratung und Anmeldung:
jeweils Dienstag und Donnerstag

ab 18 Uhr
in der Fahrschule Manfred Helmstetter

Martinsgasse 2, Bürgstadt.

Tel. 0 93 72 / 949 006 
Auto:  01 71 – 46  49 365
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Neu in Bürgstadt

Neugierig? ...

Die nächsten Gemeinderatssitzungen
und Außendienststunden
Die nächsten Gemeinderatssitzungen finden wie folgt statt:

Bürgstadt:  Dienstag, 13.01.2015, um 19.30 Uhr im Rathaus

Neunkirchen:  Donnerstag, 15.01.2015, um 19.30 Uhr
     im Rathaus Neunkirchen, Sitzungssaal
     -  vorher von 18.30 Uhr  –  19.30 Uhr Sprechstunde
      mit Herrn Bürgermeister Seitz im Rathaus
     - am Nachmittag Außendienststunden
      zu den bekannten Zeiten

Anträge können bis spätestens eine Woche vor dem Sitzungstermin im Rat- 
hausabgegeben werden. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden im 
Aushangkasten und für Bürgstadt im Internet unter www.buergstadt.de 
und für Neunkirchen im Internet unter www.neunkirchen-unterfranken.de 
veröffentlicht. Hier können auch Kurzprotokolle der vorangegangenen öffent-
lichen Sitzungen nachgelesen werden.
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Wir freuen uns
ab 4. Januar 2015 auf Sie.

Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes
Montag, 19. Januar 2015
von 17.30 - 20.30 Uhr

NEUNKIRCHEN
Dorfgemeinschaftshaus, Tiefentaler Weg 1

Bitte bringen Sie zu jeder Spende unbedingt Ihren Blutspenderpass
mit, zumindest aber einen Lichtbildausweis (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).

Jagdgenossenschaft Bürgstadt
EINLADUNG

Die Jagdgenossenschaft Bürgstadt hält am

Donnerstag, den 29. Januar 2015 um 19.30 Uhr
in der Bacchus-Stube Meisenzahl, Freudenberger Straße 30

eine nichtöffentliche Versammlung ab, zu der jeder Jagdgenosse herzlich 
eingeladen ist.

Tagesordnung:

 1.   Begrüßung durch den Jagdvorsteher
       und Bericht über das Jagdjahr
 2.  Neuverpachtung der Genossenschaftsjagd
 3.   Verwendung des Jagdpachtzinses
 4.   Wünsche und Anträge

Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Jagdgenosse ist jeder Grundstückseigentümer, der innerhalb des Ge-
meinschaftsjagdrevieres bejagbare Grundstücke hat.
Bei Verhinderung kann sich jeder Jagdgenosse durch seinen Ehegatten, 
durch einen volljährigen Verwandten in gerader Linie, durch eine in 
seinem Dienst ständig beschäftigte, volljährige Person oder durch einen 
bevollmächtigten, volljährigen und derselben Jagdgenossenschaft ange-
hörenden Jagdgenossen vertreten lassen.
Für die Erteilung der Vollmacht ist die Schriftform erforderlich.

Bürgstadt, den 7. Januar 2015                         gez. Erich Meisenzahl
JAGDGENOSSENSCHAFT BÜRGSTADT                              Jagdvorsteher
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Gartengrundstück in Bürgstadt
(ca. 120 m2) zu verpachten od. verkaufen,

Lage: Bürgstadt, Nähe alte Erfbrücke.

Tel. 0 93 71 / 65 09 38

2–3-Zimmer-Wohnung
50 - 80 m2 in Bürgstadt (ruhige Lage)

zu mieten gesucht
(Nichtraucher, keine Haustiere).

Tel. 01 51 / 59 97 79 53

Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen wie üblich
am 10. Januar 2015 ab 10 Uhr (vorher Nummernausgabe).

Wir freuen uns auf euren Besuch.

Am 10. und 11. Januar 2015

Schlachtfest im Clubheim

Carneval-Club Concordia Bürgstadt e.V.
 

Der lebendige Adventskalender (LAK) auf der Höhe ging in die 2. Runde!
Wie auch im Jahr zuvor wurde die Adventszeit durch die Adventsfenster der Gemein-
de begleitet, zu denen alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen waren.

Bei dieser Aktion wurde an 12 Adventstagen symbolisch ein Türchen immer in einem 
anderen Haus in den Orten aufgemacht. Nicht nur die Teilnehmer aus 2013, son-
dern auch neue Gastgeber haben ein Fenster geöffnet, um sich durch gemeinsames 
Singen, Puppentheater oder auch Weihnachtsgeschichten auf das nahe Weihnachts-
fest zu besinnen.

Dass alle Höhenbürger von dieser Aktion begeistert sind, zeigt der noch größere 
Andrang als im Vorjahr mit durchschnittlich 40 Personen. Somit ist sichergestellt, 
dass es auch 2015 wieder ein LAK geben wird. Dann heißt es wieder: Fenster, Fenster, 
was könnt ihr berichten, sag uns, sind es freundliche Geschichten? Weihnachtsfenster, 
schön ist euer Licht, Gott willkommen, er vergisst uns nicht.

 

 

www.rvbmil.de
Telefon 09371 504-0

Raiffeisen-Volksbank
Miltenberg eG

Nur noch bis 31.12.2014: Jetzt handeln und 
höheren Garantiezins sichern.

 1,75 % garantiert! 

Für Neuabschlüsse ab 01.01.2015 wird die Garantieverzinsung für Lebens- und 
Rentenversicherungen vom Gesetzgeber von 1,75 % auf 1,25 % reduziert.

Lassen Sie sich jetzt beraten. Vereinbaren Sie Ihren Termin über unser 
KundenServiceCenter unter Telefon 09371 504-0. Wir freuen uns auf Sie.

Unsere Versicherungspartner zahlen schon seit Jahren eine Gesamtverzinsung,
die deutlich über dem Garantiezins liegt. Dieser sichert Ihnen aber, unabhängig 
von der künftigen Kapitalmarktentwicklung, dauerhaft einen Mindestertrag.

„Jetzt noch 
Garantiezins
sichern!“
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Hauptstraße 161
63928 Eichenbühl

= 0 93 71 / 9 47 35 50

Aktionswoche „Gutes aus dem Meer“
vom 17. - 24. Mai 2009
mit Meeresfrüchtesalat, Scampi, 
Fischsuppe, Muscheln ...

Hauptstraße 161
63928 Eichenbühl
Telefon: 0 93 71 / 6 50 29 93
www.gasthaus-zum-ritter.de

Öffnungszeiten ab Mai:
Mo.-Do. 17:00 - 24:00 Uhr* 
Fr. 16:00 - 02:00 Uhr*
Sa. 11:00 - 02:00 Uhr
So. 10:00 - 23:00 Uhr
Feiertag: 10:00 - 24:00 Uhr

*Mittagstisch für Gruppen 
gerne auf Anfrage möglich.

Wir wünschen
allen unseren Gästen

ein gesundes, glückliches
und erfolgreiches

neues Jahr!

Ihre Wirtsleute
Anneliese und Klaus Schreiber

Mitat Sokoli · Ringstraße 33 · 63927 Bürgstadt · sokoli.parkett@googlemail.com

Umweltschonende Systeme!

Kurzfristig und kostengünstig!Sokoli Parkett
Die Perfektion aus Holz.

Verlegen & Renovieren
Parkett
Laminat
Teppichböden
����������������
����������������
Versiegelung

Dielen
Korkböden
PVC-Böden
Terrassendielen
Andere Arbeiten
auf Anfrage

01 62 / 4 02 88 76
0 93 71 / 66 88 80

Amtlicher Teil
der Gemeinde Eichenbühl mit Ortsteilen

Beratung • Planung • Ausführung

Hauck
Ralph Hauck
Schaftrieb 2

63928 Eichenbühl
Telefon (0 93 71) 15 53
Telefax (0 93 71) 20 68

E-Mail: elektro-hauck@t-online.de

Elektrotechnik

l Verkauf und Reparatur
 von Elektrogeräten 
l  Stark- u. Schwachstrom-
 Installation
l  Photovoltaik- und Solaranlagen
l Zentrale Staubsaugeranlagen

l  Wohnraum-
 Lüftungsanlagen
l Kundendienst – E-CHECK
l EDV- und Telefonanlagen
l Gebäudetechnik – EIB
l  Elektroheizungen

     Gaststätte »Zum Hufeisen«
     Dorfstraße 8, 63928 Windischbuchen
     Telefon: 0 93 78 / 464
     Inhaber: Werner Reichert

Unser Angebot:
Gutbürgerliche Küche und Hausmacher Spezialitäten
Fränkische Spezialitäten aus dem Altmühltal
und verschiedene Pizzen - auch zum Mitnehmen!

Täglich ab 14 Uhr, an Sonn- u. Feiertagen ab 10 Uhr geöffnet (Dienstag Ruhetag)
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GEMEINDE EICHENBÜHL

Wahl des Kommandanten und des Stellvertreters

der Freiwilligen Feuerwehr Guggenberg

Die Wahl des Kommandanten und des Stellvertreters der Freiwilligen Feuerwehr 
Guggenberg findet in der Generalversammlung am

Samstag, den 24. Januar 2015
um 20.00 Uhr

im Gasthaus  „Rose“ in Riedern
statt.
Die feuerwehrdienstleistenden Mitglieder, welche das 16. Lebensjahr vollendet ha-
ben, werden gebeten, an der Dienstversammlung teilzunehmen.

Eichenbühl, den 02.01.2015    gez. Günther Winkler
GEMEINDE EICHENBÜHL     1. Bürgermeister

    
Eichenbühl, direkt neben der Kirche, = 0 93 71/ 9 48 88 48, www.ackermann-partyservice.de

Öffnungszeiten:
Mo. – Do.  8  –  13 + 15 – 18 Uhr
Freitags durchgehend geöffnet 
Sa.  8   –  12  Uhr
Dienstagnachmittag geschlossen

»Zur Sonne« in Eichenbühl
Metzgerei • Partyservice • Café

Auch im neuen Jahr sind wir wieder in gewohnter Weise für Sie da.

Winteröffnungszeiten im Café:
Mo. - Fr. von 9.00 - 13.00 Uhr. Samstags Frühstück nur mit Reservierung.

Für Jahrgänge, Vereine oder Familienfeiern auch außerhalb der Zeit mit Reservierung geöffnet.
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Nachrichten
aus den Gemeinden

   ERFTAL
BOTE

   ERFTAL-
BOTE

Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau
Traubenernte- und Weinerzeugungsmeldung

Die Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) macht alle Win-
zer in Bayern darauf aufmerksam, dass die Traubenernte- und Weinerzeugungs-
meldung spätestens bis zum Stichtag 15. Januar 2015 (Eingang bei der LWG!) 
abzugeben sind.

Im Interesse einer zügigen Bearbeitung durch die Weinbauverwaltung bitten die 
Mitarbeiterinnen der Weinbaukartei darum, die Meldungen baldmöglichst abzu-
geben und nicht bis zum letztmöglichen Termin zu warten.

Die Meldeformulare können während der üblichen Geschäftszeiten bei den Ge-
meindeverwaltungen abgeholt werden.
Im Internetangebot der LWG sind die Formulare als PDF-Dateien zu finden unter 
http://www.lwg.bayern.de/weinbau/weinrecht/066668/index.php

Die ausgefüllten Formblätter können direkt oder auf dem Postweg bei der Baye-
rischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, An der Steige 15, 97209 Veits-
höchheim, abgegeben werden.

*  *  *

Sorgen kann man teilen  –  Telefonseelsorge Untermain
= 08 00 / 11 10 111 und  = 08 00 / 11 10 222 (kostenfrei)
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Tel.  (0  93  71) 35  10 oder 22  93
Fax  (0  93  71) 35  49
E-Mail: mail@herbertschmitt.de

Sie finden uns
in der Eichenbühler Str. 83
63927 Bürgstadt
(neben Autohaus Erftal)

Wichtige Rufnummern:

Einheitliche Notrufnummer
für Feuerwehr und Rettungsdienst/Notarzt .................................... 112

Ärztlicher Bereitschaftdienst / Notdienst
zu erfragen unter der kostenfreien Rufnummer (bundesweit):  ........... 11 61 17

Polizei Miltenberg:  ................................................................. 0 93 71 / 945-0

THW Miltenberg:  .................................................................... 0 93 71 / 27 25

BRK Miltenberg:  .................................................................. 0 93 71 / 97 22-0

Krankenhaus Miltenberg:  ....................................................... 0 93 71 / 500-0

Neue Öffnungszeiten
Ab 15.01.15 starten wir mit neuen Öffnungszeiten 
ins Jahr 2015. Wir haben auf Wünsche und Anre-
gungen unserer Gäste reagiert und sind nun auch 
in den Abendstunden für Sie da.

Donnerstag bis Samstag: 16 bis 21 Uhr
Sonntag: 15 bis 20 Uhr
Montag, Dienstag, Mittwoch Ruhetag

Markt Bürgstadt und Gemeinde Neunkirchen
Bekanntmachung – Grundsteuer für 2015 

Aufgrund § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz (GrStG) vom 07.08.1973 (BGBl. I.S. 965) 
in der jetzt gültigen Fassung wird hiermit die Grundsteuer für das Jahr 2015 in der 
gleichen Höhe wie im Kalenderjahr 2014 festgesetzt, soweit für das Jahr 2015 keine 
anderslautenden schriftlichen Grundsteuerbescheide ergehen.
Diejenigen Steuerschuldner, die 2015 keinen neuen Grundsteuerbescheid erhal-
ten, haben somit im Kalenderjahr 2015 die gleiche Grundsteuer wie im Vorjahr zu 
entrichten.
Für die Steuerschuldner treten mit dem heutigen Tage durch diese öffentliche Be-
kanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an diesem Tage 
ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre.

Rechtbehelfsbelehrung

Gegen diese Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats nach ihrer Bekanntma-
chung entweder Widerspruch eingelegt (siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) wer-
den.

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird:

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der zuständigen Gemeinde einzulegen.
Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht ent-
schieden werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkar-
derstraße 26, Postfach 110105, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbe-
amten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden. 
Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben 
werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist. 
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeich-
nen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift bei-
gefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten 
beigefügt werden.

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird:

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarderstraße 26, Postfach 
110105, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrün-
dung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll 
in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschrif-
ten für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Bürgstadt, Neunkirchen, 07.01.2015 

Markt Bürgstadt  Gemeinde Neunkirchen
gez. Grün  gez. Seitz
Bürgermeister  Bürgermeister
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m  Elektroinstallation
 in Neu-/Altbauten und Gewerbebetrieben

m  Reparatur-Service
 für Stark- und Schwachstromanlagen
 sowie gewerbliche Maschinen

Erfstraße 34
63927 Bürgstadt
Tel. 0  93 71/ 76  75
Mobil: 0171/ 5 24 66 58

ELEKTRO 

ZIPF

Meldepflicht nach Umzug

Sobald Sie umgezogen sind, müssen Sie sich innerhalb von einer Woche an Ihrem 
neuen Wohnsitz anmelden. Diese Meldepflicht besteht sowohl bei einem Umzug in 
eine andere Stadt oder Gemeinde als auch innerhalb Ihres bisherigen Wohnortes. 
Eine Abmeldung am bisherigen Wohnsitz ist nicht mehr erforderlich.

Falls Sie mehrere Wohnungen haben sollten, wird eine Wohnung zur Hauptwoh- 
nung erklärt, und zwar an demjenigen Ort, an dem Sie sich überwiegend aufhalten.
Haben Sie eine Nebenwohnung, so müssen Sie auch diese anmelden. 

Bringen Sie bei der persönlichen Anmeldung Ihren Personalausweis bzw. Reise-
pass, für Kinder, die keinen Kinderpass besitzen, eine Geburtsurkunde mit.

Bitte beachten Sie, dass

c für meldepflichtige Personen weiterhin die Pflicht zur Abmeldung besteht, wenn 
die Wohnung ins Ausland verlegt wird oder

c ein Nebenwohnsitz (Hauptwohnung im Inland bleibt bestehen) abzumelden 
ist,

c die Anmeldung Voraussetzung für den Eintrag in das Wählerverzeichnis ist.

Es kommt immer wieder vor, dass Personen in der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl zuziehen, die ihren Wohnsitz erst nach 
einigen Wochen, sogar Monaten anmelden. Wir bitten Sie, Ihrer Meldepflicht 
nach Ihrem Umzug umgehend nachzugehen.

*  *  *

MERKBLATT

Winterprobleme bei der Müllabfuhr

Kommunale Abfallwirtschaft
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Die ungewohnt schneereichen und langen Winter der letzten Jahre haben auch der Müllabfuhr des Landkreises 
Miltenberg die Grenzen aufgezeigt.

Zugeparkte Seitenstraßen, Schneehaufen in allen Straßen und Salzmangel bei den Gemeinden haben die Müll-
abfuhr so stark behindert, dass eine geordnete Entsorgung in einigen Straßenzügen nicht mehr zu gewährleisten 
war. Das wiederholte Anfahren von Straßen ist auch keine Lösung, sondern schadet nur der Umwelt.

Der Landkreis Miltenberg hat sich daher bei den Nachbarlandkreisen Informationen eingeholt und wird ab dem 
Winter 2011/2012 seine Müllabfuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen umstellen.

Grundsatz:
Wir werden weiterhin jede Straße versuchen anzufahren. Straßen, die aufgrund zugeparkter Fahrzeuge, 
Schneehaufen oder Glätte nicht befahrbar sind, werden jedoch nicht wiederholt angefahren.
Für Sie als Kunde der Kommunalen Müllabfuhr gilt:
Stehen Ihre Abfälle abends noch vor Ihrem Haus, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihre Straße nicht 
anfahrbar war. Holen Sie dann Ihre Abfälle wieder von der Straße zurück. 
Die nicht entsorgten Straßen und Straßenzüge werden von den Abfuhrfi rmen registriert und an die Landkreis-
verwaltung gemeldet. Aber rufen Sie bitte nicht wegen jeder nicht geleerten Mülltonne bei uns an, sondern 
beachten Sie die nachfolgende Regelung.
Und bitte bedenken Sie auch, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Bioabfallfahrzeug morgens nicht 
zu Ihnen durchkommt, aber das Altpapierfahrzeug am Nachmittag die blaue Tonne entleert.

Bei der nächsten turnusgemäßen Abfuhr (bei Restmüll und Bioabfall nach zwei Wochen, bei Papier und gel-
bem Sack nach vier Wochen) stellen Sie bitte die Abfälle wieder wie gewohnt zur Abholung bereit.
Bei diesem ersten Abfuhrtermin nach Wegfall der winterlichen Behinderungen, aber nur bei diesem ersten Ter-
min, dürfen Sie bei allen Abfallfraktionen Beistände bereitstellen, d.h.: zusätzlicher Restmüll in Ihren eigenen, 
gebührenfreien Müllsäcken, Bioabfall in Papiersäcken oder Kartons, Altpapier gebündelt oder in Kartons und 
gelbe Säcke, wie gewohnt. Bitte verwenden Sie für Bioabfall und Altpapier auf keinen Fall Kunststoffsäcke.
Notfalls können Sie Bioabfälle auch in die graue Restmülltonne geben.

Bitte stellen Sie keine Sperrmüllgegenstände und keinen Elektroschrott dazu.

Bitte unterstützen Sie den Landkreis und die Abfuhrfi rmen  auch bei der Müllabfuhr unter erschwerten win-
terlichen Bedingungen. Diese Regelung ist im Sinne der Allgemeinheit, der Unfallverhütung und der Umwelt 
erforderlich. Sie gilt nur bei winterlichen Behinderungen durch Eis und Schnee.

Diese Regelung gilt nicht wenn Abfälle in der Tonne festgefroren sind.

MERKBLATT

Winterprobleme bei der Müllabfuhr

Kommunale Abfallwirtschaft
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Die ungewohnt schneereichen und langen Winter der letzten Jahre haben auch der Müllabfuhr des Landkreises 
Miltenberg die Grenzen aufgezeigt.

Zugeparkte Seitenstraßen, Schneehaufen in allen Straßen und Salzmangel bei den Gemeinden haben die Müll-
abfuhr so stark behindert, dass eine geordnete Entsorgung in einigen Straßenzügen nicht mehr zu gewährleisten 
war. Das wiederholte Anfahren von Straßen ist auch keine Lösung, sondern schadet nur der Umwelt.

Der Landkreis Miltenberg hat sich daher bei den Nachbarlandkreisen Informationen eingeholt und wird ab dem 
Winter 2011/2012 seine Müllabfuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen umstellen.

Grundsatz:
Wir werden weiterhin jede Straße versuchen anzufahren. Straßen, die aufgrund zugeparkter Fahrzeuge, 
Schneehaufen oder Glätte nicht befahrbar sind, werden jedoch nicht wiederholt angefahren.
Für Sie als Kunde der Kommunalen Müllabfuhr gilt:
Stehen Ihre Abfälle abends noch vor Ihrem Haus, dann können Sie davon ausgehen, dass Ihre Straße nicht 
anfahrbar war. Holen Sie dann Ihre Abfälle wieder von der Straße zurück. 
Die nicht entsorgten Straßen und Straßenzüge werden von den Abfuhrfi rmen registriert und an die Landkreis-
verwaltung gemeldet. Aber rufen Sie bitte nicht wegen jeder nicht geleerten Mülltonne bei uns an, sondern 
beachten Sie die nachfolgende Regelung.
Und bitte bedenken Sie auch, dass es durchaus vorkommen kann, dass ein Bioabfallfahrzeug morgens nicht 
zu Ihnen durchkommt, aber das Altpapierfahrzeug am Nachmittag die blaue Tonne entleert.

Bei der nächsten turnusgemäßen Abfuhr (bei Restmüll und Bioabfall nach zwei Wochen, bei Papier und gel-
bem Sack nach vier Wochen) stellen Sie bitte die Abfälle wieder wie gewohnt zur Abholung bereit.
Bei diesem ersten Abfuhrtermin nach Wegfall der winterlichen Behinderungen, aber nur bei diesem ersten Ter-
min, dürfen Sie bei allen Abfallfraktionen Beistände bereitstellen, d.h.: zusätzlicher Restmüll in Ihren eigenen, 
gebührenfreien Müllsäcken, Bioabfall in Papiersäcken oder Kartons, Altpapier gebündelt oder in Kartons und 
gelbe Säcke, wie gewohnt. Bitte verwenden Sie für Bioabfall und Altpapier auf keinen Fall Kunststoffsäcke.
Notfalls können Sie Bioabfälle auch in die graue Restmülltonne geben.

Bitte stellen Sie keine Sperrmüllgegenstände und keinen Elektroschrott dazu.

Bitte unterstützen Sie den Landkreis und die Abfuhrfi rmen  auch bei der Müllabfuhr unter erschwerten win-
terlichen Bedingungen. Diese Regelung ist im Sinne der Allgemeinheit, der Unfallverhütung und der Umwelt 
erforderlich. Sie gilt nur bei winterlichen Behinderungen durch Eis und Schnee.

Diese Regelung gilt nicht wenn Abfälle in der Tonne festgefroren sind.
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Anmeldung für FOS/BOS Obernburg für das Schuljahr 2015/16

In der Zeit vom 23. Februar bis einschließlich 06. März 2015 (montags bis donners-
tags, jeweils von 8:00 bis 15:30 Uhr, freitags von 8:00 bis 13:00 Uhr sowie am Don-
nerstag, dem 05. März, durchgehend bis 19:00 Uhr) werden die Anmeldungen für 
das kommende Schuljahr (2015/16) entgegengenommen.

In diesem Zeitraum können Sie sich für die Zweige Sozialwesen, Technik und Wirtschaft 
und Verwaltung der Fachoberschule sowie den Zweigen Technik und Wirtschaft und Ver-
waltung der Berufsoberschule anmelden.

Fachoberschule (FOS)
Die Fachoberschule führt in zwei Schuljahren (11. und 12. Jahrgangsstufe) zur allgemei-
nen Fachhochschulreife (Fachabitur). Das Angebot umfasst die Ausbildungsrichtungen 
„Technik“,  „Wirtschaft und Verwaltung“ und  „Sozialwesen“. Voraussetzung für die Aufnah-
me ist ein mittlerer Schulabschluss sowie ein Notendurchschnitt von mindestens 3,5 in 
den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik im (Abschluss-)Zeugnis über den mittle-
ren Bildungsabschluss.
Schüler des Gymnasiums, welche die Vorrückungserlaubnis in die 11. Klasse besitzen, un-
terliegen keinem besonderen Notendurchschnitt.

Nach zwei Schuljahren (11. und 12. Klasse) findet eine Abschlussprüfung statt. Ihr Bestehen 
(Fachabitur) eröffnet neben einem Studium an einer Fachhochschule auch die Laufbahn 
des gehobenen nichttechnischen Finanz-, Justiz- oder Verwaltungsdienstes. Schülerinnen 
und Schüler, die im Abschlusszeugnis der 12. Klasse einen Notendurchschnitt von mindes-
tens 2,8 erreichen, können sofort im Anschluss an die 12. Klasse die 13. Klasse besuchen, 
um dort die fachgebundene bzw. allgemeine Hochschulreife zu erwerben. Näheres kann 
im Sekretariat erfragt werden.

Zur Anmeldung werden die folgenden Unterlagen benötigt:
c  Geburtsurkunde oder Stammbuch
c  Lebenslauf mit Passbild
c  Zeugnis über den mittleren Schulabschluss (im Original). Liegt dieses noch nicht vor, 

benötigen wir das aktuelle Zwischenzeugnis (im Original).
c  Erfolgt der Wechsel auf die Fachoberschule nicht unmittelbar nach dem Besuch einer 

anderen Schule, wird zusätzlich ein amtliches Führungszeugnis benötigt. Da dieses bei 
Schuleintritt (15.09.2015) aktuell sein muss, genügt es, dieses erst nach der Anmel-
dung zu beantragen.

Bitte beachten Sie, dass die Zeugnisoriginale in der beruflichen Oberschule verbleiben, bis 
das Schuljahr begonnen hat oder der Bewerber seine Anmeldung zurückzieht. 

Für Schüler, die sich derzeit in der 9. Klasse des M-Zuges einer Mittelschule bzw. der Wirt-
schaftsschule (H-Zweig) befinden, gibt es die Möglichkeit, einen Vorkurs zu besuchen. Die-
ser Vorkurs findet im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2015/16 statt und umfasst vier Un-
terrichtswochen mit je zehn Stunden in Deutsch, Englisch und Mathematik. Schüler der 10. 
Klasse des M-Zuges einer Mittelschule bzw. der Wirtschaftsschule (H-Zweig) können bei der 
Anmeldung versuchen, noch einen Platz im Vorkurs des Schuljahres 2014/15 zu erhalten.

������������
Das Terrassendach TERRADO mit integrierter Beschattung.

Zu jedem TERRADO Glasdachsystem gibt es bis zum 28.02.201� ein Heizsystem 
im Wert von 428,- € kostenfrei. - brückner24.com
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Wir bauen Ihr neues Bad.
Sauber, pünktlich, zum Festpreis!

Wir bauen Ihr neues Bad.
Sauber, pünktlich, zum Festpreis!

Neue Bäder von A-Z
über 700m² große Badausstellung!

63927 Bürgstadt

Friedenstraße 14

Telefon 09371 / 660 444
www.leibfried.de

63928 Eichenbühl, Etterweg 1, Telefon 0 93 71/60 86
E-Mail: Berres-Hirsch@t-online.de

Plaketten fällig?
Wird erledigt!
Was sein muss, muss sein.
Ohne die gesetzlich vorgeschriebene
Hauptuntersuchung gibt's  keine
neue Plakette. Gehen Sie den
bequemeren Weg.
Kommen Sie zu uns zur DEKRA-Abnahme.
Noch Fragen? Anrufen und anmelden.

Jeden Donnerstag ist Plakettentag!

Berufsoberschule (BOS)

Die Berufsoberschule führt in nur einem Schuljahr (12. Jahrgangsstufe) zur allgemeinen 
Fachhochschulreife (Fachabitur). Das Angebot umfasst in Obernburg die Ausbildungs-
richtungen  „Technik“ und  „Wirtschaft und Verwaltung“. Voraussetzungen für den Besuch 
der BOS sind ein mittlerer Schulabschluss und eine abgeschlossene Berufsausbildung 
oder eine mindestens fünfjährige Berufserfahrung.

Der Unterricht erfolgt in Vollzeit und umfasst allgemeinbildende sowie fachtheoretische 
Fächer. Er kann mit der Abschlussprüfung nach der 12. Klasse beendet werden. Danach 
ist der Weg frei für ein Studium an einer (Fach-)Hochschule. Außerdem kann die 13. Jahr-
gangsstufe einer BOS besucht und dort die fachgebundene bzw. die allgemeine Hoch-
schulreife mit der Berechtigung für ein Studium an einer Universität erworben werden.

Zur Anmeldung werden die folgenden Unterlagen benötigt:
c Geburtsurkunde oder Stammbuch
c  Lebenslauf mit Passbild
c Zeugniss über den mittleren Schulabschluss (im Original)
c Nachweis über die abgeschlossene Berufsausbildung bzw. das aktuelle Zeugniss der 

Berufschule und der Ausbildungsvertrag
c  Erfolgt der Wechsel auf die Fachoberschule nicht unmittelbar nach dem Besuch einer 

anderen Schule, wird zusätzlich ein amtliches Führeszeugniss benötigt. Da dieses bei 
Schuleintritt (15.09.2015) aktuell sein muss, genügt es, dieses erst nach der Anmel-
dung zu beantragen.

Bitte beachten Sie, dass die Zeugnisoriginale in der beruflichen Oberschule verbleiben, bis 
das Schuljahr begonnen hat oder der Bewerber seine Anmeldung zurückzieht.

Beim mittleren Schulabschluss muss in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik 
ein Durchschnitt von mindestens 3,5 erzielt worden sein. Sollte der geforderte Mindest-
durchschnitt nicht vorliegen, kann der Nachweis der Eignung auch durch eine schriftliche 
Aufnahmeprüfung erbracht werden. Die Aufnahmeprüfung findet am 29. Juli 2015 statt.

Zur Vorbereitung auf die 12. Jahrgangsstufe der BOS kann sich der Besuch des Vorkurses 
bzw. der Vorklasse anbieten.

Im Vorkurs können bereits früher erworbene Kenntnisse in Deutsch, Englisch und Mathe-
matik aufgefrischt werden. Der Unterricht findet an zwei Abenden während der Woche 
mit sechs Unterrichtsstunde pro Woche statt. Voraussetzung für den Besuch des Vorkurses 
ist ein mittlerer Schulabschluss und eine abgeschlossene Lehre. Aufgenommen kann auch 
werden, wer sich im letzten Jahr seiner Berufsausbildung befindet.

In die Vorklasse (Vollzeitunterricht) kann eintreten, wer einen mittleren Schulabschluss 
durch den Quabi oder das Abschlusszeugnis einer Berufs- bzw. Berufsfachschule nach-
weisen kann. Gleiches gilt für Schüler(innen), die den mittleren Schulabschluss der Haupt-
schule (M10) erworben haben. Schüler, die zwar einen Beruf erlernt, aber keinen mittleren 
Schulabschluss erworben haben, müssen eine Aufnahmeprüfung ablegen.

Nähere Auskünfte, auch zur Wahl des Zweiges, der Aufnahmeprüfung ..., erteilt die Schul-
leitung oder unsere Beratungslehrerin.
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Wir gratulieren
  recht herzlich!

Bürgstadt
13.01. Herrn Alfons Hench, St.-Urbanus-Straße 30 zum 85. Geburtstag
14.01. Herrn Karl Helmstetter, Trieb 4 zum 70. Geburtstag
16.01. Herrn Wilhelm Helmstetter, Mozartstraße 3 zum 80. Geburtstag
19.01. Herrn Frank Breitbart, Miltenberger Straße 30 A zum 75. Geburtstag
21.01. Frau Christiana Raabe, Freudenberger Straße 43 zum 73. Geburtstag
21.01. Herrn Heinz Hamberger, Unterer Steffleinsgraben 12 zum 75. Geburtstag
22.01. Herrn Josef Hofmann, Martinsgasse 18 zum 75. Geburtstag
23.01. Herrn Willibald Helmstetter, Königsberger Straße 5 zum 80. Geburtstag

Neunkirchen
17.01. Herrn Karl Fieger, Ringstraße 1, Umpfenbach zum 77. Geburtstag
19.01. Frau Anneliese Weimer, Johannisstraße 14, Richelbach zum 76. Geburtstag
22.01. Frau Rita Neuberger, Frh.-v.-Gudenus-Straße 4,
 Umpfenbach zum 74. Geburtstag
23.01. Herrn Günther Ulrich, Dr.-Rüttiger-Straße 2 zum 71. Geburtstag
23.01. Frau Klothilde Scheurich, Umpfenbacher Straße 3,
 Richelbach zum 75. Geburtstag
23.01. Frau Gerda Berlinger, Schloßstraße 3, Umpfenbach zum 86. Geburtstag

15.01. dem Ehepaar Karl und Berta Neuberger, 
 Schloßstraße 14, Umpfenbach zur goldenen Hochzeit

Eichenbühl
09.01.  Herrn Hermann Schuster, Im Tannenschlag 19,
 Heppdiel  zum 71. Geburtstag
09.01.  Herrn Josef Berberich, Heppdieler Straße 8, Pfohlbach  zum 81. Geburtstag
10.01.  Frau Meta Zöller, Hauptstraße 172 zum 89. Geburtstag
15.01.  Herrn Walter Lutz, Bürgstadter Straße 40 zum 74. Geburtstag
17.01.  Frau Frieda Ackermann, Bürgstadter Straße 37 zum 74. Geburtstag
18.01.  Herrn Reinhold Hildenbrand, Hauptstraße 128 zum 77. Geburtstag
18.01.  Herrn Walter Hauck, Hauptstraße 84 zum 85. Geburtstag
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Des einen Freud – des anderen Leid ...
Winterfreuden – Winterpflichten

Die Gemeindeverwaltungen möchten nochmals an
die allgemeinen Räum- und Streupflichten erinnern.

Sowohl die Gemeinden als auch die Grundstücksbesitzer haben Sorge dafür 
zu tragen, dass die Straßen und Gehsteige von Schnee und Eis freigeräumt 
werden. Dabei ist die Räum- und Streupflicht der Kommune nicht so um-
fangreich, wie von manchen Bürgern angenommen wird. Innerhalb der 
geschlossenen Ortschaften ist die Räumpflicht nur für verkehrswichtige und 
gefährliche Stellen vorgeschrieben.
Auch die neue Natursteinpflasterung im Altort Bürgstadt darf in herkömm-
licher Art und Weise beim Winterdienst behandelt werden, da die neuen 
Pflastersteine tausalzverträglich sind.

Die Räum- und Streupflicht beginnt grundsätzlich vor dem Einsetzen des 
Haupt- und Berufsverkehrs um 6.30 Uhr und endet mit dem allgemeinen 
Tagesverkehr um 20.00 Uhr. Unsere Bauhofmitarbeiter sind bemüht, diese 
Aufgaben pflichtgemäß zu erfüllen.

Die Räum- und Streupflicht für den Fußgängerverkehr ist Aufgabe des je-
weiligen Grundstücksanliegers. Leider müssen wir immer wieder feststellen, 
dass diese Pflicht von vielen Anliegern nicht wahrgenommen wird. Viele 
Beschwerden bei der Gemeindeverwaltung beweisen dies.

Wir bitten daher alle Grundstücksbesitzer in ihrem eigenen Interesse, die 
Räum- und Streupflicht ernst zu nehmen und den jeweiligen Gehsteig bzw. 
Fahrbahnrand zu räumen und zu streuen.

Wenn jeder seinen Pflichten in dem von ihm zu erfüllenden Rahmen nachgeht, 
wird der Winter auch in Zukunft für alle eine Freude sein.

MARKT BÜRGSTADT      gez. Grün, 1. Bürgermeister
GEMEINDE NEUNKIRCHEN         gez. Seitz, 1. Bürgermeister
GEMEINDE EICHENBÜHL         gez. Winkler, 1. Bürgermeister

Umwelt geht uns alle an!

   
Kath. Pfarramt St. Margareta, Mühlweg 17, 63927 Bürgstadt
Öffnungszeiten des Pfarrbüros: •  Di.  9  – 11 Uhr  •  Fr. 15  – 17 Uhr

Rufnr.:  Pfarrbüro Bürgstadt  ......................21 44 Mail: pfarrei.buergstadt@bistum-wuerzburg.de

 Pater Mani Panthalany ...................21 44
 Pfarradministrator Michael Prokschi,
 Kirchzell  ............................ 0 93 73 - 5 82   Mail: michael.prokschi@bistum-wuerzburg.de
 Kaplan George Stephen .................23 30 Mail: george.rayappan@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Maria Krines .................23 30 Mail: maria.krines@bistum-wuerzburg.de
 Gem.-Ref. Jörg Buchhold .......... 66 01 95 Mail: joerg.buchhold@bistum-wuerzburg.de
 (in der Regel mittwochs erreichbar)

 Michael Bailer ....................... 6  50  09  96 Mail: michael.bailer@bistum-wuerzburg.de
 Kirchenmusiker und Dekanatskantor  Sprechzeit: Di. –  Fr. 10  –12 Uhr sowie nach Vereinbarung

Homepage: www.pg-st-martin-miltenberg-buergstadt.de
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Öffnungszeiten der Müllumladestation Erlenbach
und der Kreismülldeponie Guggenberg
Müllumladestation Erlenbach
Südstraße 2, 63906 Erlenbach
Tel. 0 60 22 / 61 43 67, Telefax 0 60 22 / 61 43 68 
 Montag, Dienstag, Mittwoch  .......................08:00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Donnerstag und Freitag ...............................08.00 Uhr bis 18.00 Uhr
 Samstag   .............................................08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Kreismülldeponie Guggenberg
Rütschdorfer Straße, 63928 Eichenbühl
Tel. 0 93 78 / 7 40, Telefax 0 93 78 / 17 13 
 Montag - Freitag  .........................................08.00 Uhr bis 16:00 Uhr
 Samstag   .............................................08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Für Asbestanlieferungen wird um Voranmeldung und Terminabsprache gebeten.

Öffnungszeiten des Landratsamtes Miltenberg:
Montag und Dienstag 8 - 16 Uhr durchgehend
Mittwoch                8 - 12 Uhr
Donnerstag:   8 - 18 Uhr durchgehend
Freitag:           8 - 13 Uhr

Telefon des Bürgerservice: (0 93 71) 501-0, Fax: (0 93 71) 501-79 270
Mail: buergerservice@lra-mil.de  Internet: www.miltenberg.de
 

Unser Angebot:
Bitte vereinbaren Sie
vor jedem Besuch einen 
individuellen Gesprächs-
termin.
 

Der Gartentipp des Landratsamtes Miltenberg
Schwarze Fliegen im Blumentopf. Was tun?

Sie sind nicht schädlich, aber lästig und können dem Blumenliebhaber die Freude an seinem 
Hobby verderben. Ihr Lebensbereich ist der Blumentopf, wo sie sich im oberen Bereich des 
Pflanzensubstrates aufhalten und beim Gießen in großer Zahl auffliegen. Unangenehm ist 
dies insbesondere bei Topfpflanzen in geschlossenen Räumen. Die Rede ist von den Trauer-
mücken.

Trauermücken sind ein bis drei Millimeter große, dunkel gefärbte Insekten. Sie sind recht 
kurzlebig und legen in den drei Tagen nach ihrem Schlupf 100 bis 300 Eier. Nach fünf Tagen 
schlüpfen die Larven. Deren Kopfkapsel ist dunkel, der restliche Körper durchscheinend, so 
dass die inneren Organe sichtbar sind. Sie ernähren sich in erster Linie von Pilzfäden. Nach 
zwei Wochen erfolgt die Verpuppung und nach weiteren sechs Tagen schlüpfen die erwach-
senen Trauermücken. In den wenigen Tagen, die sie dann noch leben, nehmen sie keine Nah-
rung zu sich.

Im Erwerbsgartenbau können die Larven in seltenen Fällen schädlich werden, wenn sie bei 
Versiegen ihrer Nahrungsquellen auch Feinwurzeln anfressen. Im Zimmer sind sie vor allem als 
Lästlinge einzustufen. Denn durch ihre kurze Entwicklungszeit von 20 bis 25 Tagen kann eine 
Trauermücke innerhalb von drei Monaten theoretisch weit über eine Million Nachkommen 
hervorbringen.

In der Natur haben Trauermücken eine wichtige Funktion in Laubwäldern, wo sie die Pilzent-
wicklung im Boden regulieren. Im Erwerbsanbau werden Trauermücken meist mit biologi-
schen Maßnahmen bekämpft. So kommen gegen die Larven Nematoden der Gattung Stei-
nernema zum Einsatz, in Ausnahmefällen auch Raubmilben, die ebenfalls die Larven fressen. 
Im Zimmer sind diese Maßnahmen zu aufwändig und teuer, denkbar allenfalls in großen Win-
tergärten oder ausgedehnten Pflanzensammlungen. Möglich ist aber der Einsatz von Bacillus 
thuringiensis israelensis. Dieses Bioprodukt ist ursprünglich dazu gedacht, Stechmückenlar-
ven in Teichen und Regentonnen zu töten. Es genügt ein Tropfen auf 10 Liter Gießwasser, das 
Substrat im Topf muss dann völlig durchfeuchtet werden. Das Produkt heißt „Stechmücken-
frei“ und ist als 20 ml-Hobbypackung erhältlich. Puppen der Trauermücke werden von dieser 
Maßnahme aber nicht betroffen.

Die Mücke benötigt unbedingt ein feuchtes Substrat, damit die Eier nicht vertrocknen. Deshalb 
sollte immer von unten über den Untersetzer gegossen werden, damit die Substratoberfläche 
trocken bleibt. Außerdem legt das Insekt Wert auf verrottendes organisches Material, damit 
seine Nachkommen auch gutes Futter haben. Deshalb verhindert eine dünne Sandauflage auf 
der Substratoberfläche zuverlässig die Eiablage. Sehr gut wirken auch kleine beleimte Gelb-
tafeln. Diese sollten aber nicht in der Pflanze hängen, sondern möglichst im Substrat stecken. 
Denn die Mücken unternehmen ja keine ausgedehnten Spazierflüge, sondern verbringen ihre 
wenigen Lebenstage hauptsächlich auf dem Substrat, um dieses zu prüfen und ihre Eier abzu-
legen. So kommen sie nach kurzer Zeit unweigerlich mit der Gelbtafel in Kontakt und kleben 
fest. Am wirksamsten ist eine Kombination dieser Maßnahmen. Nach Einleitung der Bekämp-
fungsmaßnahmen dauert es allerdings noch vier Wochen, bis der Erfolg sichtbar wird. Denn so 
lange sind ja noch Larven und Puppen in den Töpfen, die nach und nach schlüpfen.

Weitere Infos erhalten Sie beim Fachberater für Gartenkultur und Landespflege im Land-
ratsamt Miltenberg, Herrn Roman Kempf, unter Telefon 09371 501-582.
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Pfarramt Eichenbühl Pfarrgasse 1, 63928 Eichenbühl 
 Tel. 09371-2556, Fax 09371-9488951
 st-caecilia.eichenbuehl@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Montag, Donnerstag, Freitag   ....................von  8 – 11 Uhr

Pfarramt Neunkirchen Frankenstraße 30, 63930 Neunkirchen
 Tel. 09378 -387, Fax 09378 -1536
 pfarrei.neunkirchen@bistum-wuerzburg.de
 Pfarrbüro geöffnet:  Mittwoch und Freitag  ...................................von  8 – 12 Uhr

Seelsorger  Pfarrer Artur Fröhlich
 Tel. 09371-2556 (Pfarrhaus Eichenbühl), artur.froehlich@bistum-wuerzburg.de

 Pastoralreferent Hermann Gömmel
 Tel. 09371- 9488950 (Pfarrhaus Eichenbühl)
 hermann.goemmel@bistum-wuerzburg.de

Auflösung von S. 46

Wir seh‘n aufs alte Jahr zurück
und haben neuen Mut.

Ein neues Jahr, ein neues Glück,
die Zeit ist immer gut.

Hoffmann von Fallersleben
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Spiel und Spaß in den Sommerferien 2015
Anmeldungen für Abenteuerspielplätze

Spiel, Spaß und Spannung für Kinder heißt es auch in diesem Jahr wieder bei den  Aben-
teuerspielplätzen im Landkreis Miltenberg. In den ersten zwei Wochen der Sommerfe-
rien verwandeln sich Wiesen in den Gemeinden Röllbach und Mömlingen in Abenteu-
erspielplätze. 

Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren sägen, hämmern und bauen im Verlauf einer Woche 
ihre selbst entworfenen Hütten. Neben dem Hüttenbau warten zahlreiche Bastel- und 
Spielangebote sowie Naturerfahrungsspiele auf sie. 

Der Abenteuerspielplatz findet in folgenden Gemeinden statt: vom 3. bis 7. August 
2015 in Röllbach und vom 10. August bis 14. August 2015 in Mömlingen. Die Abenteu-
erspielplätze werden von der Kommunalen und Präventiven Jugendarbeit des Land-
kreises Miltenberg in Zusammenarbeit mit den Gemeinden Röllbach und Mömlingen 
veranstaltet. 

Eltern können ihre Kinder im Zeitraum vom 26.01. bis 27.02.2015 anmelden. Ge-
schwisterkinder sollten auf einem Anmeldeformular gebündelt werden. Pro Kind wer-
den für den Abenteuerspielplatz 45 Euro fällig. Darin sind die Betreuung und das Ma-
terial enthalten. 

Anmeldeformulare und weitere Informationen gibt es bei der Kommunalen und Prä-
ventiven Jugendarbeit Miltenberg (Internet: http://jugendarbeit.kreis-mil.de, Telefon: 
09371/501143 von 8 bis 12 Uhr). Die Anmeldungen müssen unbedingt in schriftli-
cher Form vorliegen: entweder per E-Mail (angelika.roehlke@lra-mil.de), Fax (09371 
50179143) oder auf dem Postweg (Kommunale Jugendarbeit, Brückenstraße 2, 63897 
Miltenberg). Die Anmeldungen müssen den Namen und das Geburtsdatum des Kindes 
sowie die Anschrift und die Telefonnummer der Eltern enthalten. Wenn pro Abenteu-
erspielplatz mehr als 60 Anmeldungen eingehen, werden die Teilnehmer – wie in den 
vergangenen Jahren – ausgelost.

Landesstiftung  „Hilfe für Mutter und Kind“ – Freier Eintritt ins Legoland Deutsch-
land für kinderreiche Familien – Anmeldung ab 3. Februar 2015

Seit der Eröffnung im Jahr 2001 stellt der Freizeitpark Legoland Deutschland in Günz-
burg der  „Landesstiftung Hilfe für Mutter und Kind“ jährlich Dauerkarten zur Weiter-
gabe an kinderreiche Familien zur Verfügung. 
Anfang Februar können die Familien-Freikarten telefonisch bei der  „Landesstiftung 
Hilfe für Mutter und Kind“ in Bayreuth unter 0921/605-3355 täglich von 8:30 Uhr bis 
12:00 Uhr beantragen. Vorrangig werden die Karten an Familien vergeben, die in den 
letzten Jahren noch nicht im Legoland waren.
Mehr Infos unter folgender Internetseite:
http://www.bayern.de/Pressemitteilungen-.1255.10488977/ index.htm

*  *  *

*  *  *

Evang.-Luth. Kirchengemeinde Miltenberg
Sonntag, 11.01. 10.00 Uhr Gottesdienst mit Singspiel
  der Ökumenischen Kinderkantorei
  anschl. Kirchen-Café im Gemeindehaus
Dienstag, 13.01. 18.00 Uhr anstoß-Redaktionssitzung
 19.00 Uhr Ökum. Friedensgebet 
Mittwoch, 14.01. 16.30 Uhr Konfi-Time
 19.30 Uhr Kirchenchor-Singkreis
Donnerstag, 15.01. 18.00 Uhr Teamerkurs
 20.00 Uhr Kirchenvorstandssitzung
Samstag, 17.01. 18.00 Uhr Jugendgottesdienst am Samstagabend
  mit dem Ökum. Jugendchor
Sonntag, 18.01. 10.00 Uhr Ein  „anderer“ Gottesdienst und Kindergottesdienst
 11.30 Uhr Kleinkindergottesdienst
Montag, 19.01. 20.00 Uhr Montagsforum  „Zuhause pflegen“
  im Franziskushaus

Regelmäßige Veranstaltungen 
Montags, wöchentlich   16.00 Uhr Seniorentanz im Evang. Gemeindehaus   
Dienstags, wöchentlich    10.00 Uhr Krabbelgruppe  „Kinderreich“,
    Frau Fahrenbach, Tel. 9539511
Dienstags, 14-tägig    19.00 Uhr   Ensemble  „Flauto Dolce“, Frau Plötz, Tel. 67268 
Dienstags, 14-tägig   20.00 Uhr  Ökum. Schola-Probe, Frau Faust, Tel. 66539
Donnerstags, wöchentl.  19.00 Uhr Posaunenchor-Probe, Herr Förster, Tel. 668455
Freitags, wöchentlich   18.00 Uhr Russischer Chor, Frau Granzon, Tel. 4611

Weitere Informationen unter www.evangelisch-miltenberg.de
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Führerschein !?

Unterricht und Anmeldung:

Eichenbühl: Montag 19:30 Uhr
Miltenberg: Dienstag und Donnerstag 18:30 Uhr
Amorbach: Montag und Donnerstag 19:00 Uhr
Kleinheubach:Dienstag 19:00 Uhr

Freitag  16:30 Uhr

Infos im Internet: www.fahrschule-grosskinsky.de
oder einfach anrufen: 0170/3115887

Sie wollen eine kompetente und fachgerechte Führerschein-
ausbildung? Dann sind Sie bei uns genau richtig! 

Wir bieten Ihnen:

Ausbildung in allen Klassen
optimale Ausbildung in Theorie und Praxis
praxisgerechte Ausbildungsfahrzeuge

Hauptstraße 47
63927 Bürgstadt

=  9 98 50

Fax: (0 93 71) 9 98 51
Mobil: 01 71/266 76 19

hubheiz-service@t-online.de

Veranstaltungskalender

 

Bürgstadt
Kath. Pfarrgemeinde St. Margareta Bürgstadt
„Junge Seniorinnen und Senioren“
22.01. (Donnerstag) Kloster Engelberg
 13.00 Uhr   Treffpunkt zur Wanderung an der Mittelmühle
 13.20 Uhr  Anschluss zur Wanderung – St. Martin – Brücke
 14.15 Uhr  Busabfahrt (Bistro, Turnhalle, Stern, Bücherei)
                  ca.  14.45 Uhr  Weihnachtsandacht in der Klosterkirche
   Anschließend Einkehr in der Klosterschenke
 16.45 Uhr  Rückfahrt
 Keine Anmeldung erforderlich.

KJG Bürgstadt
16.01. 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung im Pfarrsaal

Seniorenkreis
13.01. 15.00 Uhr Treffen im Landgasthof Adler

Schützenverein Bürgstadt
17.01. 19.00 Uhr Sebastianischießen

Pfarrgemeinde
18.01. ab    9.30 Uhr 500 Jahre Sebastianusbruderschaft
  (Festgottesdienst, anschließend Feier)
19.01. ab 19.00 Uhr Brudermontag (Festgottesdienst,
  anschließend Feier)

Obst- und Gartenbauverein
21.01. 19.30 Uhr  Jahreshauptversammlung mit Wahlen 

Kath. Frauenbund & Kunterbun(d)t
Die Krabbelgruppe  „Kleine Strolche“ trifft sich jeden Donnerstag
von 9.30 Uhr – 11.00 Uhr und nachmittags von 15.30 Uhr – 17.00 Uhr
im Jugendraum der Mittelmühle.
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Veranstaltungskalender

  

... Bürgstadt
CC Concordia
23./24.01.    19.31 Uhr  Prunksitzungen im Bürgerzentrum Mittelmühle 

Geflügelzuchtverein
10.01. Jahreshauptversammlung im Gasthaus Schwanen 

TV Bürgstadt – Tischtennisabteilung
Mo 12.01.2015 18:15 Jungen 2 DJK Rück-Schippach 1
Sa 17.01.2015 15:30 Herren 2 TV Hofstetten 1
Sa 17.01.2015 15:30 DJK Kleinwallstadt 2 Jungen 2
Sa 17.01.2015 18:00 DJK Erlenbach 3 Herren 4
Sa 17.01.2015 19:30 Herren 3 DJK Kleinwallstadt 1
Sa 17.01.2015 20:00 Herren 1 SB Versbach 2

FF Bürgstadt
12.01. 19.30 Uhr Generalversammlung in der Churfrankenvinothek
19.01.     19.30 Uhr    Fahrerausbildung
23.01.     19.30 Uhr    Essen für Lehrgangsteilnehmer

Neunkirchen
Kleintierzuchtverein Neunkirchen
18.01. 10.00 – 11.00 Uhr Trinkwasserimpfung für Hühner 

MV Bavaria Neunkirchen
11.01. 19.00 Uhr   Generalversammlung im Gasthaus Adler 

Erftal-Grundschule Eichenbühl  
13.01.  (Dienstag)  19:00 Uhr   Informationsabend für die Eltern
 der Schulanfänger 2015

Pfarrgemeinde Neunkirchen
17.01. 19.00 Uhr   Neujahrsempfang im Gemeinschaftshaus Neunkirchen 

Feuriger Einstieg ins neue Jahr!
Fünf verschiedene Weinschätze aus Churfranken 
warten darauf, verkostet zu werden – vom 
prickelnden Aperitif bis zum kräftigen Frühbur- 
gunder – mit kulinarischem Beigeschmack und
Feuerzangenbowle am offenen Feuer!

Wann?  Freitag, 16. Januar 2015, ab 17:00 Uhr

Wo?  Churfrankenvinothek in Bürgstadt

Wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr
und freuen uns auf Ihren Besuch!

Öffnungszeiten:  Do., Fr., Sa. 16 bis 21 Uhr; So. 15 bis 20 Uhr

 

HÄCKERWIRTSCHAFT
vom 14. Januar bis 3. Februar 2015
täglich ab 12 Uhr geöffnet.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Fam. Burkhard Neuberger
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Veranstaltungskalender

Eichenbühl
SV Riedern
14.01. Wanderung über die Golfanlage in Guggenberg zum Clubheim;
 Abfahrt 14.15 Uhr in Riedern, Start um 14.30 Uhr in Guggenberg 
18.01. 17 Uhr  Jahreshauptversammlung mit Wahlen im Gasth. zum Hirschen

Theatergruppe Eichenbühl
16./17.01.   20.00 Uhr  Theateraufführung im Pfarrheim

Pfarreiengemeinschaft St. Antonius Erftal und Höhen
17.01. 18.00 Uhr  Neujahrsempfang im Gemeinschaftshaus Neunkirchen 

Erftal-Grundschule Eichenbühl  
13.01.  (Dienstag)  19:00 Uhr   Infoabend für die Eltern der Schulanfänger 2015

FFW Guggenberg
24.01.  20 Uhr Generalversammlung mit Neuwahlen im Gasthaus  Rose, Riedern

Allgemein
BRK
24.01. 8.30 Uhr – 15.30 Uhr  „Lebensrettende Sorfortmaßnahmen“
 Mainstraße 37, Miltenberg, Tel. 09371/947330

Die Johanniter
31.01. 9.00 Uhr – 16.00 Uhr  „Lebensrettende Sofortmaßnahmen“
 Arnouviller Ring 3, Miltenberg, Tel. 09371/9526-25

Deutsche Rentenversicherung – Sprechtage in Miltenberg
Die Deutsche Rentenversicherung hält für alle Arbeiter und Angestellte in Miltenberg, 
Fährweg 35 (nicht Landratsamt) Sprechstunden ab. Diese finden montags und mitt-
wochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 13.00 Uhr – 15.30 Uhr statt. Termine sind zu ver-
einbaren unter der Tel. 09371/501152, montags – mittwochs von 8.00 Uhr – 16.00 Uhr, 
donnerstags von 8.00 Uhr – 18.00 Uhr und freitags von 8.00 – 13.00 Uhr. Dazu müssen 
Sie Ihre Versicherungsnummer durchgeben. 

Rauchmuseum Freudenberg – Sonderausstellung
Das Rauchmuseum zeigt in einer Sonderausstellung Maschinen von Leonardo da Vinci 
in Form von Holzmodellen. Öffnungszeiten jeden Mittwoch und Sonntag von 14 – 17 
Uhr. Führungen auf Anfrage unter Tel. 09375/810 oder E-Mail: inforauchmuseum.de

Moderne Bäder  *  Innovative Heizungen  *  Spenglerei
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Christian Neuberger
Unterer Steffleinsgraben 1b
D-63927 Bürgstadt

Mobil: 01 57 / 87 84 78 75
chrissi_neuberger@web.de

c Holzböden
c Laminate
c Türen
c Decken
c Terrassen
c Holztisch-Aufarbeitung
c Renovierungen
c Montagearbeiten
c Weiteres auf Anfrage
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Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern  •  Telefon: 116 117
Ein Service der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns

(Dienstzeiten: von Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr, an Feiertagen von 18.00 Uhr am Vor-
abend bis 8.00 Uhr des folgenden Werktages am Mittwoch von 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr)
Sofern Ihr Hausarzt/behandelnder Arzt nicht erreichbar ist, vermittelt Ihnen in dringenden Behand-
lungsfällen die Vermittlungs- und Beratungszentrale der KVB, Tel. 116 117 (kostenfrei), einen dienst-
habenden Arzt des hausärztl. Bereitschaftsdienstes sowie ggf. auch einen diensthabenden Facharzt.

Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Erftal und die Gemeinde Eichenbühl

Amtsblattredaktion: – Verwaltungsgemeinschaft Erftal, Frau Ott oder Frau Reinhart,
  Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 97  38-17, -31,  
  Fax: 0  93  71 / 6500  503, E-Mail: amtsblatt@buergstadt.de;
 – Gemeinde Eichenbühl, Hauptstraße 97, 63928 Eichenbühl,
  Tel. 09371/9720-0, E-Mail: info@eichenbuehl.de

Auflage:  3.985 Erscheinungsweise:  dienstags, alle 14 Tage

Abgabeschluss: Anzeigen und Texte müssen für die nächste Ausgabe 2/2015 bis 
Montag, den 12. Januar, 12.00 Uhr, bei der Amtsblattredaktion, 
Große Maingasse 1, 63927 Bürgstadt, eingegangen sein.

Anzeigeneinteilung,
Herstellung/Druck: Druckerei Berthold, Kolpingstraße 1, Bürgstadt, Tel. 0  93  71 / 6  73  08
 Fax: 0  93  71 / 6  95  30, E-Mail: druckereiberthold@t-online.de

Verteilung: kostenlos an alle Haushalte im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft 
Erftal und der Gemeinde Eichenbühl

Für Druckfehler oder fälschlich vermittelte Information kann keine Haftung übernommen 
werden, ebenfalls nicht für unverlangt eingesandte Bilder und Manuskripte.
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NOTDIENST DER APOTHEKEN   (ohne Gewähr)
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ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr  (ohne Gewähr)

10./11.01. Rolf Schwetzka, Reuenthaler Straße 7a, Weilbach, Tel. 09373/205950
17./18.01. Dr. Tobias Witzel, Am Mühlgraben 6a, Bürgstadt, Tel. 09371/5242

09.01. Martins-Apotheke  Miltenberger Straße 7, Bürgstadt Tel. 09371/7009
10.01. Michaelis-Apotheke Bürgstadter Straße 26, Miltenberg Tel. 09371/4499
11.01 Nord-Apotheke  Brückenstraße 25, Miltenberg  Tel. 09371/3130
12.01. Cäcilien-Apotheke Alte Steige 3a, Eichenbühl Tel. 09371/68054
13.01. Abtei-Apotheke Debonstraße 3d, Amorbach Tel. 09373/97370
14.01. Alte Stadt-Apotheke  Hauptstraße 116, Miltenberg Tel. 09371/97460
15.01. Anker-Apotheke Hauptstraße 21-23, Miltenberg Tel. 09371/6689801
16.01. Mäander-Apotheke  Hauptstraße 32, Miltenberg Tel. 09371/2944
17.01. Engelberg-Apotheke Hauptstraße 11, Großheubach Tel. 09371/3637
18.01. Hof-Apotheke Hauptstraße 36, Kleinheubach  Tel. 09371/4333
19.01. Nibelungen-Apotheke  Marktplatz 11, Amorbach Tel. 09373/1632
20.01. Löwen-Apotheke Löhrstraße 4, Amorbach Tel. 09373/1616

Auflösung siehe Seite 35
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Jetzt bei uns Probe fahren.

Der neue Passat* und Passat Variant**.

Für Firmen- und Familienmanager.

1 Optional verfügbare Sonderausstattung. Abbildung zeigt 

Sonderausstattungen.

In Ihrem Alltag bleibt wenig Raum für Erholung. Gut, dass die Fahrerassistenz-

systeme1 des neuen Passat und Passat Variant Ihnen  Arbeit abnehmen. Sie können 

Ihnen beim Einparken oder bei Stau helfen und unterstützend in kritischen 

Verkehrssituationen eingreifen. So haben Sie auch unterwegs stets kompetente 

Assistenten, die Ihnen das Leben leichter machen. So souverän wie Sie.
Der neue Passat und Passat Variant. Ab sofort bei uns erhältlich.

* Kraftstoffverbrauch des neuen Passat in l/100 km: kombiniert 5,3–4,0, 

CO2-Emissionen in g/km: kombiniert 139–103.  

** Kraftstoffverbrauch des neuen Passat Variant in 

l/100 km: kombiniert 5,4–4,0, CO2-Emissionen in 

g/km: kombiniert 140–104.

*Volkswagen Agentur

Autohaus Adam Wolfert GmbH
�����������������������, 63927 Bürgstadt
���������������������www.wolfert-gruppe.de

Autohaus Link GmbH
��������������������������������
�������������������

�����������������������


